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22-0305 

 

Stellenausschreibung 

 

Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine Sachbearbeiterin/einen Sachbearbeiter 

für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. 

 

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die auch mit 2 Teilzeitkräften besetzt werden 

kann. 

 

Ihre Voraussetzung 

- abgeschlossene Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w) oder 

- Beamter (m/w) der 2. Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen 

 

Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

www.kitzingen.de/stellenausschreibungen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerberportal 

https://www.mein-check-in.de/kitzingen bis spätestens 04.02.2018. 

Kitzingen, 16.01.2017 

http://www.kitzingen.de/stellenausschreibungen
https://www.mein-check-in.de/kitzingen
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24-2022 

 

Armin-Knab-Gymnasium 
Kanzler-Stürtzel-Straße 15 
97318 Kitzingen 
Telefon: 09321 1317-0 
Telefax: 09321 1317-33 
 

Das Armin-Knab-Gymnasium stellt sich vor 
 

Die Schulleitung des AKG lädt alle Eltern und Erziehungsberechtigten zusammen mit ihren 

Kindern herzlich zu einer IInnffoorrmmaattiioonnssvveerraannssttaallttuunngg  üübbeerr  ddeenn  EEiinnttrriitttt  iinn  ddiiee  55..  KKllaassssee  aamm  

DDoonnnneerrssttaagg,,  ddeenn  1155..  MMäärrzz  22001188,,  uumm  1188::0000  UUhhrr  iinn  ddeerr  AAuullaa  uunnsseerreess  GGyymmnnaassiiuummss  eeiinn..  WWäähhrreenndd  

ddeerr  IInnffoorrmmaattiioonnssvveerraannssttaallttuunngg  ((DDaauueerr  bbiiss  ccaa..  2200::0000  UUhhrr))  wweerrddeenn  ddiiee  KKiinnddeerr  bbeettrreeuutt..  EEss  ggiibbtt  eeiinn  

KKiinnddeerrpprrooggrraammmm..  

AAbb  1177::0000  UUhhrr  kköönnnneenn  SSiiee  aann  HHaauussffüühhrruunnggeenn  tteeiillnneehhmmeenn..  

 

Die Schulleiterin, OStDin Monika Rahner, informiert über das Schulleben am AKG und über alle 

für den Schulübertritt wichtigen Fragen. 

Das Armin-Knab-Gymnasium ist mit 1 088 Schülern das zentrale Gymnasium im Landkreis und 

führt einen sprachlichen, einen naturwissenschaftlich-technologischen und einen humanisti-

schen Zweig. In der 5. Klasse ist Latein oder Englisch die erste Fremdsprache. Unsere Sprachen-

kombinationen sind ELF, LEF, EFSp, ELSp, LESp, EL, EF, oder LE. 

 

Unsere Schule bietet von Montag bis Donnerstag, 13:00 bis 16:30 Uhr, und Freitag bis 16:00 Uhr 

eine kostenlose offene Ganztagesschule (OGS) mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, 

Unterstützung beim Lernen und Freizeitaktivitäten an. 

 

Ein Schulpsychologe ist kompetenter Ansprechpartner bei Schwierigkeiten im Lernen oder im 

Sozialverhalten. Des Weiteren bietet die Schule auch Lernseminare für Schüler an. Die Schule 

bietet vielfältige musische, sportliche, sprachliche und naturwissenschaftliche Aktivitäten und 

Projekte an. Es finden Exkursionen und Austauschprogramme statt. 

 

Am Montag und Dienstag, 19. und 20.03.2018, findet eine Hausführung statt mit der Möglichkeit 

zu einem persönlichen Gespräch. 

 

Treffpunkt ist die Aula in unserer Schule. 

 

Kitzingen, 21.12.2017 
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Teil II 

 
Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

32-9410.4-SchV2 

 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Schulverbandes Buchbrunn 2018 

 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Buchbrunn hat in ihrer Sitzung vom 

15.11.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen: 

 

I. 

 

Aufgrund der Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 KommZG sowie 

der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Buchbrunn – Mittelschule fol-

gende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er 

schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 

 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 775 800,00 € 

 

und 

 

im Vermögenshaushalt 

 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 60 000,00 € 

 

ab. 
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§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-

sehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

(1) Schulverbandsumlage (Mittelschule) 

 

 1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finan-

zierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 

176 000,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler (Mittelschüler) auf 

die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

 2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand vom 01.10.2017 auf 92 Schüler festgesetzt. 

 

 3. Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 1 912,55 € festgesetzt. 

 

(2) Investitionsumlage (Mittelschule) 

 

 Eine Investitionsumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 nicht erhoben. 

 

§ 5 

 

(1) Umlage für die Schüler der Grundschule 

 

 1. Das Umlagesoll zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt, welches 

gemäß § 5 des öffentlich-rechtlichen Schulvertrags vom 24.11.2010 von den Ge-

meinden der Grundschule Buchbrunn getragen wird, wird für das Haushaltsjahr 2018 

auf 296 400,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Grundschüler auf die Vertragsge-

meinden Biebelried, Buchbrunn, Mainstockheim und der Stadt Kitzingen umgelegt. 
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2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2017 auf 155 Grundschüler festgesetzt. 

 

 3. Die Umlage wird je Grundschüler auf 1 912,55 € festgesetzt. 

 

(2) Investitionsumlage für die Schüler der Grundschule 

 

 Eine Investitionsumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 nicht erhoben. 

 

§ 6 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 120 000,00 € festgesetzt. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft. 

 

Kitzingen, 3. Januar 2018 

Schulverband Buchbrunn – Mittelschule 

 

Fuchs 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 

 

Das Landratsamt Kitzingen hat mit Schreiben vom 18.12.2017, Nr. 32-9410.4-SchV2, die 

Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen 

Bestandteile. 

III. 

 

Der Haushaltsplan liegt vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für 

den Landkreis Kitzingen an eine Woche lang in den Diensträumen der Verwaltungsgemeinschaft 

Kitzingen, Friedrich-Ebert-Straße 5, 97318 Kitzingen, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-

den zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

Kitzingen, den 10.01.2018 

 


